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5. Eine Verpflichtung gemäß § 27 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß 
der Angeklagte sich bereits in fachärzt
liche Behandlung begeben hat.

6. Die Verpflichtung kann sowohl im 
Zusammenhang mit Strafen ohne Frei
heitsentzug als auch bei Strafen mit 
Freiheitsentzug ausgesprochen werden. 
Auch eine längere Freiheitsstrafe 
schließt die Verpflichtung zu fachärzt
licher Heilbehandlung nicht generell 
aus, z. B. bei chronischem Alkoholmiß
brauch (vgl. OG-Urteil vom 24. 8. 1978, 
3 OSB 1/78). § 27 ist auch anwendbar, 
wenn von Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit abgesehen 
wird.
Keine Anwendung darf § 27 bei einem 
Freispruch gemäß § 244 StPO bzw. bei 
endgültiger Einstellung gemäß § 248 
StPO finden (BG Neubrandenburg, Ur
teil vom 25. 8. 1970/2 BSB 105/70). Die 
Verpflichtung darf auch nicht anstelle 
einer Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ausgesprochen wer
den.

7. Im Rechtsmittelverfahren kann § 27 
auch dann Anwendung finden, wenn 
das Urteil nur zugunsten des Angeklag
ten angefochten worden ist. Das steht 
nicht im Widerspruch zu § 285 StPO, da 
die Verpflichtung gemäß § 27 StGB 
keine Maßnahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist (BG Karl-Marx- 
Stadt, Urteil vom 23. 11. 1970/4 BSB 
439/70).

8. Die Verpflichtung zur fachärztli
chen Heilbehandlung ersetzt nicht die 
erforderliche Einwilligung des Verur
teilten für die Vornahme bestimmter, 
z. B. riskanter Eingriffe oder auch Be
handlungsmethoden. Verweigert er 
diese, weil sie ihm nicht zuzumuten

sind, dann sind keine Voraussetzungen 
für die Anwendung von § 27 Abs. 2, § 35 
Abs. 4 Ziff. 5, §45 Abs. 6 Ziff. 2 gege
ben.

9. Die Nichtbeachtung der Verpflich
tung nach Abs. 1 kann bei erneuter 
Straffälligkeit als straferschwerend be
rücksichtigt werden (Abs. 2), wenn die 
neue Straftat im Zusammenhang mit 
dem psychischen oder physischen Lei
den steht, das bereits bei der vorange
gangenen Straftat Anlaß zur Verpflich
tung war, der Täter aber zu ihrer Ver
wirklichung nichts unternommen hat 
(beachte aber Anm. 8).

10. Im Falle der Bewährungsverurtei
lung bzw. der Strafaussetzung auf Be
währung gründet sich die Verpflichtung 
zu einer fachärztlichen Behandlung auf 
die speziellen Bestimmungen des § 33 
Abs. 4 Ziff. 6 und § 45 Abs. 3 Ziff. 7. 
Wird die Verpflichtung auf dieser 
Grundlage ausgesprochen und erfüllt 
der Verurteilte diese Pflichten vorsätz
lich nicht, dann kann allein dieser Um
stand zur Anordnung des Vollzugs der 
angedrohten Freiheitsstrafe führen 
(§ 35 Abs. 4 Ziff. 5, § 45 Abs. 6 Ziff. 2). 
Wird die Verpflichtung gemäß § 27 
Abs. 1 in anderem Zusammenhang aus
gesprochen, dann kann ihre Nichterfül
lung nur in Verbindung mit der Bege
hung einer neuen Straftat (als straf
erschwerender Umstand) berücksichtigt 
werden.
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